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dritte Akt schildert den Heilbringer 1m Gericht. Es Dieses Drama der Begegnung Von unendlicher und
geht den Prozeß Jesus, n Jesu Verhalten endlicher Freiheit ist ohl weni1g In den Blick
gegenüber den Feinden und Jesu Todesverständ-

PassauN1Is Diese Überlegungen werden hingeführt zu einer Philipp Schäfer
Vorstellung des Kreuzes als Selbstgericht der Sünde
1Im Gericht überJesus. Im vierten Akt werden Fragen KERN WALTIER (Hg.), Die Theologie und das
umn die ÖOsterbotschaft besprochen und 1ImM üunften Lehramt. (Quaestiones disputatae, 91)wird geschildert, wI1e diemeindesich in DHNEU-
matischer Erfahrung sammelt und als Kirche VeTlT-

Herder, Freiburg-Basel-Wien 1982 Ppb. 50,—.
Der Band veröffentlicht die Referate der iIm Januarwirklicht. Der dritte eil versucht ıne Systematik 1981 veranstaltetenJagung derArbeitsgemeinschaft3—2; Das Kreuz wird als Gericht erschlossen,

In dem Jesus sich mıiıt den Sündern identifiziert und der deutschsprachigen katholischen Dogmatiker
in seiner Hingabe die Macht des Bösen verwandelt. und Fundamentaltheologen. ber den unmittelba-

al Anlaß dieser ematik hinaus, dem Entzug derEs werden Opfertheorien besprochen und auf das kirchlichen Lehrbefugnis VOIN Küng, hat die TrageGeschehen des Kreuzes bezogen. Leitend ist das der Beziehung der Theologie ZU Lehramt uch fürBemühen eiıne „Selbsttötung“ Jesu in jeglicher Weise
auszuschließen. Das Geschehen des Heiles wird die folgendenJahre ihreAktualität behauptet. Dabei
schließlich noch In den Rahmen des dreifaltigen Got- geht keineswegs urg} die ıne der andere sach-

gestellt. Die Arbeit schließt mıt einem Ausblick liche Kontroverse, sondern Vor allem um ıne PaId-
digmatische Verhältnisbestimmung 1Im ganzen.auf die „Dramatik christlichen Lebens“ und auf die Bereits die Namen der Autoren der einzelnen Beiträ-BedeutungderEurcharistie als Darstellung desKreu-
SC lassen eınhohes wissenschaftliches Niveau dersel-

Z65 in seiner verwandelnden Kraft. Zwei Grundan-
liegen ennt VE 1Im Vorwort: Er sucht die Auseinan- ben erwarten, ın der lat führt nirgendwo das

prasente theologischeAnliegen ZL kurzatmigen Ant-dersetzung mıt der historisch-kritischen Methode worten uch sind die Problemzugänge beachtens-und will diese zu einer „Kritik der aufklärerischen wert vielfältig und weıträumig. Die geschichtlicheIdee VOIN autonomen moralischen Subjekt führe:  n
Zum anderen ll „die exegetisch-bibeltheoreti- Entwicklung der Beziehung Von Lehramt und Theo-
schen ragen mıit einer systematischen Betrachtung Jogie Seckler) und das Verständnis der urchristli-
der Erlösungslehre” verbinden. Die Auseinanderset- hen „  hre“ Hahn) kommen ZU[1I Darstellung,

azu die „Schwierigkeiten bürgerlicher TheologieZUnN; mıiıt der historisch-kritischen Methode wird mıiıt den katholischen Kirchenstrukturen“ Eicher);mehr geführt als Auseinandersetzung mıit einzelnen „Sprachphilosophische Überlegungen Zum Verhält-Thesen und Hypothesen VC Exegeten, die diese
Methodebenützen. Letztlich bleibt derVerfasserden nıs Von Wahrheit und Institutio:  n  o Schaeffler)
wesentlichen Ergebnissen der historisch-kritischen haben Platz, wie uch die Lehrunfehlbarkeit

Kasper) als Zuspitzung der Bindung katholischerExegese treu. Leitend ist ihm ine Auseinanderset- Theologie eigens erortertwird Keinen dieserAspek-ZUNg mıit der Unterscheidung Von Historie und möchte [l mi1ssen.Geschichte bei Bultmann, wIıe SIe ZUur Zeitsichernicht
mehraktuell ist. Erbetrachtet die Ergebnisse der Exe- Obschon ıne Gewichtung der Beiträge schwerlich
gBCeSEC jeweils 1Im Kahmen des VO: Exegeten gegebenen möglich ist, sel hier namentlich der geschichtliche

Beitrag Von Seckler hervorgehoben, insofernVorverständnisses. Aus verengten Horizonten legt erkennen lJäßt, „wıe begrenzt und einseit1ig das 'The-manches Ergebnis und damituch manches Wort der Lehramt und Theologie In den heutigen Diskus-Schrift In einen weliteren Horizont hinein usS. Aller-
dings liest er die Bibel mit seinen Vorgaben und egt Ss1iO0Nen vielfach abgehandelt wird”, un! deutlich
sS1e us Von dem Vorverständnis her, das ihm In den macht, daß „das Verhältnis Von Lehramt un! heo-

logie sich erheblich differenzierter und vielschichti-etzten Jahren zugewachsen ist Dies darf nicht als
BerT, In gewisser Hinsicht ber uch eindeutiger dar-Vorwurtf verstanden werden, verfahre unkritisch. stellt, als im Streit der Parteien heute oft denwird 1Ur klar, daß uch seine sCWONNENE Sicht

und geWONNENE Auslegung der neutestamentli- schein hat s 53) Vor allem muß die Ekigenart
hen Daten durchaus VOIl seinem Vorverständnis dieser beiden Lebensfunktionen der Kirche beachtet

und gewahrt werden 50.57f), deren „Partnerschaft“abhängig ist Schwager spricht eti{was viel VOonNn gleichwohl nicht ıne‚Gleichstellung und Gleichran-Beweggründen 17N Handeln un! Reden Jesu, die gigkeit beider auf derselben Ebene“ bedeutet 50)nicht bezeugt sind So gründet vieles auf Vermu- Darum ist weder eın (im Spätmittelalter, bei Luthertungen und Döllinger anzutreffender) „Duprematiean-
spruch der theologischen Wahrheit ber die kirchli-

Am Ende hat der Kezensent das Buch etwas unbefrie- che Institution“ (38), aufgrund dessen sich die heo-
digt uSs  f der andgelegt. Es wird vieles aufgegriffen, logie ZUr Kontrollinstanz gegenüber dem hierarchi-
eigenem Vorverständnis eingefügt, bleibt ber annn schen Lehramt erhebt (38—43.45—49), noch eın
doch etwas blaß und unsystematisch. Schwager (zumal unter Pius XI vertretener) Totalanspruch
weiß sich Hans Urs Von Balthasar verpflichtet, des sel der des Jahrhunderts sprachlich
weicht ber doch uch bewußt Von ihm ab. Er auf die Hierarchie eingeschränkten) kirchlichen
erreicht nicht die Tiefe des Denkens Von Hans Urs „Lehramtes” (52), dem die Theologie erklärend-ver-
VonNn Balthasar. Der dreifaltige Gott, den er 1Im Erlö- mittelnde Hilfsdienste eisten haben 49—53)
sungsgeschehen handelnd sieht, wußte, auf Z zutreffend. Lehramt und Theologie „‚können nicht

aufeinander reduziert werden“, sS1e „muüssen ZUsich einläßt, wenn ıne endliche Freiheit schafft.
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dritte Akt schildert den Heilbringer im Gericht. Es 
geht um den Prozeß gegen Jesus, um Jesu Verh~lten 
gegenüber den Feinden und um Jesu Todesverstand­
nis. Diese Überlegungen werden hingeführt zu einer 
Vorstellung des Kreuzes als Selbstgericht der Sünde 
im Gericht über Jesus. Im vierten Akt werden Fragen 
um die Osterbotschaft besprochen und im fünften 
Akt wird geschildert, wie die Gemeinde sich in pneu­
matischer Erfahrung sammelt und als Kirche ver­
wirklicht. Der dritte Teil versucht eine Systematik 
(203-287). Das Kreuz wird als Gericht erschlossen, 
in dem Jesus sich mit den Sündern identifiziert und 
in seiner Hingabe die Macht des Bösen verwandelt. 
Es werden Opfertheorien besprochen und auf das 
Geschehen des Kreuzes bezogen. Leitend ist das 
Bemühen eine .Selbsttötung• Jesu in jeglicher Weise 
auszuschließen. Das Geschehen des Heiles wird 
schließlich noch in den Rahmen des dreifaltigen Got­
tes gestellt. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick 
auf die .Dramatik christlichen Lebens• und auf die 
Bedeutung der Eurcharistie als Darstellung des Kreu­
zes in seiner verwandelnden Kraft. Zwei Grundan­
liegen nennt Vf. im Vorwort: Er sucht die Auseinan­
dersetzung mit der historisch-kritischen Methode 
und will diese zu einer .Kritik an der aufklärerischen 
Idee vom autonomen moralischen Subjekt führen•. 
Zum anderen will er .die exegetisch-bibeltheoreti­
schen Fragen mit einer systematischen Betrachtung 
der Erlösungslehre" verbinden. Die Auseinande~t­
zung mit der historisch-kritischen Methode wird 
mehr geführt als Auseinandersetzung mit einzelnen 
Thesen und Hypothesen von Exegeten, die diese 
Methode benützen. Letztlich bleibt der Verfasser den 
wesentlichen Ergebnissen der historisch-kritischen 
Exegese treu. Leitend ist ihm eine Auseinanderset­
zung mit der Unterscheidung von Historie und 
Geschichte bei Bultmann, wie sie zur Zeit sichernicht 
mehr aktuell ist. Er betrachtet die Ergebnisse der Exe­
gese jeweils im Rahmen des vom Exegeten gegebenen 
Vorverständnisses. Aus verengten Horizonten legt er 
manches Ergebnis und damit auch manches Wort der 
Schrift in einen weiteren Horizont hinein aus. Aller­
dings liest er die Bibel mit seinen Vorgaben und legt 
sie aus von dem Vorverständnis her, das ihm in den 
letzten Jahren zugewachsen ist. Dies darf nicht als 
Vorwurf verstanden werden, er verfahre unkritisch. 
Es wird nur klar, daß auch seine so gewonnene Sicht 
und so gewonnene Auslegung der neutestamentli­
chen Daten durchaus von seinem Vorverständnis 
abhängig ist. Schwager spricht etwas viel . von 
Beweggründen im Handeln und Reden Jesu, die so 
nicht bezeugt sind. So gründet er vieles auf Vermu­
tungen. 

Am Ende hat der Rezensent das Buch etwas unbefrie­
digt aus der Hand gelegt. Es wird vieles aufgegriffen, 
eigenem Vorverständnis eingefügt, bleibt aber dann 
doch etwas blaß und unsystematisch. Schwager 
weiß sich Hans Urs von Balthasar verpflichtet, 
weicht aber doch auch bewußt von ihm ab. Er 
erreicht nicht die Tiefe des Denkens von Hans Urs 
von Balthasar. Der dreifaltige Gott, den er im Erlö­
sungsgeschehen handelnd sieht, wußte, auf was er 
sich einläßt, wenn er eine endliche Freiheit schafft. 
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Dieses Drama der Begegnung von unendlicher und 
endlicher Freiheit ist wohl zu wenig in den Blick 
genommen. 
Passau Philipp Schäfer 

■ KERN WALTER (Hg.), Die Theologie und das 
Lehramt. (Quaestiones disputatae, Bd. 91). (240). 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1982. Ppb. DM 50,-. 
Der Band veröffentlicht die Referate der im Januar 
1981 veranstalteten Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der deutschsprachigen katholischen Dogmatiker 
und Fundamentaltheologen. Über den unmittelba­
ren Anlaß dieser Thematik hinaus, dem Entzug der 
kirchlichen Lehrbefugnis von H. Küng, hat die Frage 
der Beziehung der Theologie zum Lehramt auch fü~ 
diefolgendenJahreihreAktualitätbehauptet. Dabei 
geht es keineswegs nur um die eine oder andere sach­
liche Kontroverse, sondern vor allem um eine para­
digmatische Verhältnisbestimmung im ganzen. 
Bereits die Namen der Autoren der einzelnen Beiträ­
ge lassen ein hohes wissenschaftliches Niveau dersel­
ben erwarten, in der Tat führt nirgendwo das stets 
präsente theologische Anliegen zu kurzatmigen Ant­
worten. Auch sind die Problemzugänge beachtens­
wert vielfältig und weiträumig. Die geschichtliche 
Entwicklung der Beziehung von Lehramt und Theo­
logie (M. Seckler) und das Verständnis der urchristli­
chen .Lehre" (F. Hahn) kommen zur Darstellung, 
dazu die Schwierigkeiten bürgerlicher Theologie 
mit den katholischen Kirchenstrukturen" (P. Eicher); 
.Sprachphilosophische Überlegungen zum Verhält­
nis von Wahrheit und Institution• (R. Schaeffler) 
haben Platz, wie auch die Lehrunfehlbarkeit (W. 
Kasper) als Zuspitzung der Bindung katholischer 
Theologie eigens erörtert wird. Keinen dieser Aspek­
te möchte man missen. 
Obschon eine Gewichtung der Beiträge schwerlich 
möglich ist, sei hier namentlich der geschichtliche 
Beitrag von M. Seckler hervorgehoben, insofern er 
erkennen läßt, .wie begrenzt und einseitig das The­
ma Lehramt und Theologie in den heutigen Diskus­
sionen vielfach abgehandelt wird", und deutlich 
macht, daß .das Verhältnis von Lehramt und Theo­
logie sich erheblich differenzierter und vielschichti­
ger, in gewisser Hinsicht aber auch eindeutiger dar­
stellt als es im Streit der Parteien heute oft den 
Ans~hein hat • (53). Vor allem muß die Eigenart 
dieser beiden Lebensfunktionen der Kirche beachtet 
und gewahrt werden (50.57f), deren .Partnei:5chaft" 
gleichwohl nicht eine ,,Gleichstellung und Gle1chran­
gigkeit beider auf derselben Ebene" bedeutet (50). 
Darum ist weder ein (im Spätmittelalter, bei Luther 
und Döllinger anzutreffender) .Suprematiean­
spruch der theologischen Wahrheit über die kirchli­
che Institution" (38), aufgrund dessen sich die Theo­
logie zur Kontrollinstanz gegenüber dem hierarchi­
schen Lehramt erhebt (38-43.45-49), noch ein 
(zumal unter Pius XII. vertretener) Totalansp~ch 
des (seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sprachlich 
auf die Hierarchie eingeschränkten) kirchlichen 
.Lehramtes" (52), dem die Theologie erklärend-ver­
mittelnde Hilfsdienste zu leisten haben (49-53), 
zutreffend. Lehramt und Theologie .können nicht 
aufeinander reduziert werden", sie .müssen zum 
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Wohl des Ganzen miteinander kooperieren” 58) In bewertung SOWIe Materialien ZUT Diskussion die
bezug auf die Konflikte, die dabei einmal nicht Rechtfertigung. Die Autfsätze ZUII ersten T hemen-
auszuschließen sind, gibt „ein weltliches und TeIs behandeln 1Im einzelnen die Möglichkeit der
christliches Ethos der Konfliktaustragung“ 59) Aufhebung Von Lehrverurteilungen Pannen-
Diesem wIıe selbstverständlich anmutenden inweis berg), die ökumenische Bedeutung einer intensiven
kommt ıne nicht geringe Bedeutung Die inner- Beschäftigung und möglichen Neubewertung VOomn
kirchlichen Auseinandersetzungen stellen immer Positionen des Jahrhunderts Lehmann), die
uch einen ethischen Anspruch. Dieser ersetzt nicht sprachphilosophische Problematik 1Im Hinblick auf
das Bemühen ‚gl die Sachfrage, schaftft dafür jedoch Abgrenzungen und Verwerfungen Schaeffler),
ıne unverzichtbare Voraussetzung. Der vorliegende die Verwerfungssätze In den evangelisch-lutheri-
Band namhafter Theologen ber die sachliche schen enz und In den reformierten Bekennt-
Intormation hinaus uch ın dieser Hinsicht Maß- nisschriften Eßer) SOWIe den Umgang mıit der
stäbe retormatorischen Lehre auf dem Konzil VO!  - Irient
1NnNZz Alfons Riedl Iserloh). Die Thematik „Rechtfertigung“ wird mıt

LEHMANN Hg.) Lehrverurteilungen einem exegetischen Beitrag ber die paulinische Leh-
kirchentrennend? IT Materialien ZL den Lehrverur- Kertelge) eröffnet. Pfnür, Beißer,

Goeters Lehmann befragen die verschiedenenteilungen und ZUr Theologie der Rechtfertigung. Bekenntnisschriften und ihre Verwerfungen 1M Hiın-(Dialog der Kirchen, Herder, Freiburg blick auf die katholische Lehre und die Irienter Lehr-1. Br./ Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1989,
Ppb. 374.—/DM 48 , —. AQuSSagen, während Pesch der Frage nachgeht,

wen ennn die anones des Jrienter Rechtfertigungs-
PANNENBERG WOLFHART (Hg.), Lehrverur- dekretes wirklich treffen. Ausführungen Beichte

teilungen kirchentrennend? IIL. Materialien ZUr und Buße ın der lutherischen etormation Lohse)
Lehre Von den Sakramenten und VOINn kirchlichen und mm Teildokument „Rechtfertigung des Sün-

ders’ Im Kontextbisheriger ökumenischer Dialogdo-Amt (Dialog der Kirchen, Herder,
Freiburg Br. /Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen kumente Meyer) beschließen die theologischen
1990 Ppb. 374 —/ IM 48,—. Darlegungen. kin kleiner „Werkstattbericht“
Um die Bedeutung dieser beiden Bände erfassen Z.u genannten Teildokument Pesch) gibt Einblick
können, wird sich ohloch einmal die rund- 1n den Gang der Diskussion un! die Art un! Weise

des Zustandekommens dieses Jlextes Deshalb dürftesatze w1ıe die Ergebnisse der Studie „Lehrverurteilun- gerade dieser Beitrag ZU[r Würdigung der Studie
CI kirchentrennend?“ als erschienen wichtig se1in.vergegenwärtigen mussen. Bemerkenswert der
Studie ist einmal, daß ihr offizielle Dokumente Die In I1 gesammelten Aufsätze kreisen die
verschiedener Kirchen AQu$s dem Jahrhundert und Themen „Sakrament“ und „kirchliches Amt“. Da die
die In ihnen enthaltenen Verurteilungen der Positio- meılsten Beiträge nicht direkt auf die Referate, die In
@1  ql anderer Kirchen kritisch untersucht werden und den entsprechenden Arbeitsgruppen der 1im Ple-
die Frage ach ihrer Berechtigung und Geltung kon- HU: gehalten wurden, zurückgehen, können s1e
kret beantwortet wird. Zum anderen sind ber uch schon auf das erwähnte Dokument Bezug nehmen.
der Erwartungshorizont SOWIEe die darin einbezoge- Die eigentlicheThematik wird ergänzt und abgerun-

hermeneutischen undmethodischen Überlegun- durch die Ausführungen ZUr kontroversen
cn bedenkenswert. Man stellte sich den Fragen, ob Rezeption der Amtitslehre des Lima-Dokuments In
durch die damaligen Verurteilungen die damaligen der evangelischen Kirche und Theologie Kugel-
Auffassungen und Lehren der Je anderen wirklich mann) und den Aufsatz ber das Papsttum bei Lu-
getroffen worden sind, ob die damaligen Verurtei- ther und 1ın den lutherischen Bekenntnisschriften
lungen die je anderen Kirchen und kirchlichen Meyer). Direkter auf die konkrete Fragestellung der
Gemeinschaften aufgrund inzwischen geschehener Studie bezogen sind die hermeneutischen Erwägun-
Entwicklungen heute och treffen und welche gen ZuUur allgemeinen Sakramentenlehre Satt-
Bedeutung die verbleibenden Unterschiede ZWI1- ler/Th. Schneider), die Verwerfungen ZUT Sakra-
schen den Kirchen angesichts der damaligen Verur- mentenlehre ın den evangelisch-Ilutherischen
teilungen heute noch besitzen. kin Positivum der Bekenntnisschriften (W.-D. Hauschild), die Untersu-
Studie 1st E., daß S1e zu den ‚ben wiedergegebenen chung der Irrtumsliste ber die Sakramente, die dem
Fragen differenzierte und konkrete Antworten wagt Jrienter Konzil vorlag ( Pfnür) sSOWwIle der Verwer-
Manche dieser Antworten haben überrascht und fungen ZUrAmterlehre in den Reformierten Bekennt-
sind In der Zwischenzeit auf Kritik gestoßen. nbe- nisschriften Eßer) Von grundsätzlicher und
strıtten waren un! sind ohl das BaNZe Unterneh- systematischer Bedeutung sind die Beiträge, die
en SOWIle seine hermeneutischen und methodi- Teilthemen wIı1e die „Sakramente ach utherischer
schen Grundlagen nicht Lehre“ Wenz), die Abendmahlsauffassung der
In den Bänden und {11 werden die Materialien reformierten Kirche Heron), das „Amt der
publiziert, die den Autoren der Studie und nde- Schlüssel“ In den reformatorischen Kirchen

Experten 1mM Verlauf des Gesprächs erarbeitet Eßer), die katholische Lehre VO: kirchlichen Amt
wurdenun! die ZUINeil die Grundlagen der Diskus- Fries), die Sakramentalität des Dienstamtes
sionen In den Arbeitskreisen darstellten. Ganosczy) und das kirchliche Amt In der Sicht der

beinhaltet Beiträge zum IThema „Lehrverurtei- lutherischen Theologie( Pannenberg) behandeln.
lungen und Verwerfungen“ Uun!| deren mögliche Neu- Einer wichtigen Frage gehen die Überlegungen ZUTr
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Wohl des Ganzen miteinander kooperieren" (58). In 
bezug auf die Konflikte, die dabei nun einmal nicht 
auszuschließen sind, gibt es .ein weltliches und 
christliches Ethos der Konfliktaustragung" (59). 
Diesem wie selbstverständlich anmutenden Hinweis 
kommt eine nicht geringe Bedeutung zu. Die inner­
kirchlichen Auseinandersetzungen stellen immer 
auch einen ethischen Anspruch. Dieser ersetzt nicht 
das Bemühen um die Sachfrage, schafft dafür jedoch 
eine unverzichtbare Voraussetzung. Dervorliegende 
Band namhafter Theologen setzt über die sachliche 
Information hinaus auch in dieser Hinsicht Maß­
stäbe. 
Linz Alfons Riedl 

■ LEHMANN KARL (Hg.), Lehrverurteilungen -
kirchentrennend? II. Materialien zu den Lehrverur­
teilungen und zur Theologie der Rechtfertigung. 
(Dialog der Kirchen, Bd. 5) (374.), Herder, Freiburg 
i. Br./Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1989, 
Ppb. S 374.-/DM 48,-. 

■ PANNENBERG WOLFHART (Hg.), Lehrverur­
teilungen - kirchentrennend? 111. Materialien zur 
Lehre von den Sakramenten und vom kirchlichen 
Amt. (Dialog der Kirchen, Bd. 6). (352). Herder, 
Freiburg i. Br. /Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1990. Ppb. S 374.-/DM 48,-. 
Um die Bedeutung dieser beiden Bände erfassen zu 
können, wird man sich wohl noch einmal die Grund­
sätze wie die Ergebnisse der Studie .Lehrverurteilun­
gen - kirchentrennend?' (als Bd. I erschienen 1986) 
vergegenwärtigen müssen. Bemerkenswert an der 
Studie ist einmal, daß in ihr offizielle Dokumente 
verschiedener Kirchen aus dem 16. Jahrhundert und 
die in ihnen enthaltenen Verurteilungen der Positio­
nen anderer Kirchen kritisch untersucht werden und 
die Frage nach ihrer Berechtigung und Geltung kon­
kret beantwortet wird. Zum anderen sind aber auch 
der Erwartungshorizont sowie die darin einbezoge­
nen hermeneutischen und methodischen Überlegun­
gen bedenkenswert. Man stellte sich den Fragen, ob 
durch die damaligen Verurteilungen die damaligen 
Auffassungen und Lehren der je anderen wirklich 
getroffen worden sind, ob die damaligen Verurtei­
lungen die je anderen Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften aufgrund inzwischen geschehener 
Entwicklungen heute noch treffen und welche 
Bedeutung die verbleibenden Unterschiede zwi­
schen den Kirchen angesichts der damaligen Verur­
teilungen heute noch besitzen. Ein Positivum der 
Studie ist m. E., daß sie zu den eben wiedergegebenen 
Fragen differenzierte und konkrete Antworten wagt. 
Manche dieser Antworten haben überrascht und 
sind in der Zwischenzeit auf Kritik gestoßen. Unbe­
stritten waren und sind wohl das ganze Unterneh­
men sowie seine hermeneutischen und methodi­
schen Grundlagen nicht. 
In den Bänden II und III werden die Materialien 
publiziert, die von den Autoren der Studie und ande­
ren Experten im Verlauf des Gesprächs erarbeitet 
wurden und die zum Teil die Grundlagen der Diskus­
sionen in den .Arbeitskreisen darstellten. 
Bd. II beinhaltet Beiträge zum Thema .Lehrverurtei­
lungen und Verwerfungen" und deren mögliche Neu-
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bewertung sowie Materialien zur Diskussion um die 
Rechtfertigung. Die Aufsätze zum ersten Themen­
kreis behandeln im einzelnen die Möglichkeit der 
Aufhebung von Lehrverurteilungen (W. Pannen­
berg), die ökumenische Bedeutung einer intensiven 
Beschäftigung und möglichen Neubewertung von 
Positionen des 16. Jahrhunderts (K. Lehmann), die 
sprachphilosophische Problematik im Hinblick auf 
Abgrenzungen und Verwerfungen (R. Schaeffler), 
die Verwerfungssätze in den evangelisch-lutheri­
schen (G. Wenz) und in den reformierten Bekennt­
nisschriften (H. H. Eßer) sowie den Umgang mit der 
reformatorischen Lehre auf dem Konzil von Trient 
(E. Iserloh). Die Thematik .Rechtfertigung" wird mit 
einem exegetischen Beitrag über die paulinische Leh­
re (K. Kertelge) eröffnet. V. Pfnür, F. Beißer, J. F. G. 
Goeters u. K. Lehmann befragen die verschiedenen 
Bekenntnisschriften und ihre Verwerfungen im Hin­
blick auf die katholische Lehre und die Trienter Lehr­
aussagen, während 0. H. Pesch der Frage nachgeht, 
wen denn die Canones des Trienter Rechtfertigungs­
dekretes wirklich treffen. Ausführungen zu Beichte 
und Buße in der lutherischen Reformation (B. Lohse) 
und zum Teildokument .Rechtfertigung des Sün­
ders" im Kontext bisheriger ökumenischer Dialogdo­
kumente (H. Meyer) beschließen die theologischen 
Darlegungen. Ein kleiner .Werkstattbericht" zum 
genannten Teildokument (0. H. Pesch) gibt Einblick 
in den Gang der Diskussion und die Art und Weise 
des Zustandekommens dieses Textes. Deshalb dürfte 
gerade dieser Beitrag zur Würdigung der Studie 
wichtig sein. 

Die in Bd. III gesammelten Aufsätze kreisen um die 
Themen .Sakrament" und .kirchliches Amt". Da die 
meisten Beiträge nicht direkt auf die Referate, die in 
den entsprechenden Arbeitsgruppen oder im Ple­
num gehalten wurden, zuriickgehen, können sie 
schon auf das erwähnte Dokument Bezug nehmen. 
Die eigentliche Thematik wird ergänzt und abgerun­
det z. B. durch die Ausführungen zur kontroversen 
Rezeption der Amtslehre des Lima-Dokuments in 
der evangelischen Kirche und Theologie (L. Kugel­
mann) und den Aufsatz über das Papsttum bei Lu­
ther und in den lutherischen Bekenntnisschriften (H. 
Meyer). Direkter auf die konkrete Fragestellung der 
Studie bezogen sind die hermeneutischen Erwägun­
gen zur allgemeinen Sakramentenlehre (D. Satt­
ler/Th. Schneider), die Verwerfungen zur Sakra­
mentenlehre in den evangelisch-lutherischen 
Bekenntnisschriften (W.-D. Hauschild), die Untersu­
chung der Irrtumsliste über die Sakramente, die dem 
Trienter Konzil vorlag (V. Pfnür) sowie der Verwer­
fungen zur Ämterlehre in den Reformierten Bekennt­
nisschriften (H. H. Eßer). Von grundsätzlicher und 
systematischer Bedeutung sind die Beiträge, die 
Teilthemen wie die .Sakramente nach lutherischer 
Lehre" (G. Wenz), die Abendmahlsauffassung der 
reformierten Kirche (A. J. C. Heran), das .Amt der 
Schlüssel" in den reformatorischen Kirchen (H. H. 
Eßer), die katholische Lehre vom kirchlichen Amt 
(H. Fries), die Sakramentalität des Dienstamtes (A. 
Ganosczy) und das kirchliche Amt in der Sicht der 
lutherischen Theologie (W. Pannenberg) behandeln. 
Einer wichtigen Frage gehen die Überlegungen zur 


